
Gegen dieses U rteil ha t die K lägerin form - und fristgerech t Berufung 
eingelegt.

Die Berufung w urde m it der Maßgabe zuriickgewiesen, daß die Klage 
wegen der fü r  die Zeit vom 1. N ovem ber 1947 bis zum E rlaß  dieses U r
teils geforderten  rückständigen R enten endgültig, im übrigen zur Zeit 
abzuweisen sei.

Aus den G ründen:

D er R echtsauffassung des B ezirksgerichts ist jedenfalls dahin beizu
tre ten , daß die K lägerin nach der bisherigen Sachlage den Beweis für 
einen ih r aus dem tödlichen Unfall ihres Ehem annes erw achsenen ver
m ögensrechtlichen Schaden nicht erb rach t hat. Die K lägerin bezieht als 
E rb in  ihres Mannes ein durchschnittliches m onatliches E inkom m en von 
96,70 DM aus dem B etriebe der F irm a R. und außerdem  jährlich  70 DM 
aus einem ih r durch den Tod ihres Ehem annes zugefallenen G rundstücks. 
Sie muß sich auch diese B eträge auf den K lageanspruch anrechnen lassen, 
da sie ih r unm ittelbar als Folge des schadensbringenden Ereignisses zu
fließen . . .

Auch dem Bew eisantrage der K lägerin, der dahin geht, daß ih r Ehe
m ann im E rlebensfälle heu te  als F acharbeite r in einem G roßbetriebe 
erheblich m ehr verdienen w ürde, als der nachgewiesene Gewinn aus sei
nem  Fabrikationsbetrieb  betrug , kann n icht entsprochen w erden, da mit 
dieser B ehauptung eine tatsächliche Entw icklung un te rste llt w ird, die in 
der W irklichkeit n icht eingetreten  ist. Es kann also insoweit von einem 
nachw eisbaren Schaden der K lägerin n icht die Rede sein . . .
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